
Bad Laaspher Skibasar 2020 
03. Oktober 2020 

Parkplatz Edeka Markt Kilian e.K., In der Aue 7, 57334 Bad Laasphe 
 

Hygiene- und Veranstaltungskonzept 
 

Allgemeine Hinweise: 

 

Wir freuen uns, Euch auch in dieser schwierigen Zeit unseren traditionellen Skibasar anbieten zu 

können. Besondere Zeiten erfordern aber immer auch besondere Maßnahmen. Eine dieser 

Maßnahmen ist die Aufstellung dieses Hygienekonzepts. Es basiert auf der im September 2020 

gültigen Corona-Schutzverordnung. Sollte die aktuelle Verordnung nicht verlängert werden, sondern 

stattdessen eine neue Schutzverordnung in Kraft treten, tritt diese neue Verordnung auch für den 

Skibasar in Kraft. Bitte beachtet, dass es hierdurch zu Änderungen dieses Konzepts bis hin zu einer 

kurzfristigen Komplettabsage des Basars kommen kann. Bitte achtet also insbesondere zum 

Monatswechsel auf entsprechende Hinweise in den Medien sowie über die sonstigen 

Informationskanäle der beteiligten Vereine. 

Zur Erstellung des Konzepts waren viele Stunden ehrenamtlichen Einsatzes notwendig, ebenso für 

die behördliche Arbeit zwecks Prüfung der Unterlagen. Aber weder die teilnehmenden Vereine noch 

die Stadtverwaltung Bad Laasphe sind verantwortlich für die aufgestellten Regularien. Wir alle haben 

ausschließlich die Aufgabe die bestehenden Schutz-Vorschriften im Rahmen des Skibasars, im 

Interesse der Gesundheit aller Beteiligten, umzusetzen. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir Euch um strikte Einhaltung der aufgestellten Regeln. Schon um 

Eigenschaden abzuwenden, kommen wir leider nicht umhin bei grob fahrlässigen oder gar 

vorsätzlichen Verstößen gegen die behördlichen Vorgaben entsprechende Meldung an die 

zuständigen Behörden zu machen. Im Zweifel werden wir zudem Platzverbote aussprechen müssen 

und diese im Notfall auch unter Zuhilfenahme der Ordnungsbehörden durchsetzen. 

Wer mit den Hygieneregeln nicht einverstanden ist, bleibt bitte einfach zu Hause. Und wer 

Diskussionsbedarf sieht, wendet sich bitte direkt an die gesetz- bzw. ordnungsgebenden Behörden 

bzw. die Politik. Denn nur von diesen Stellen können Änderungen herbeigeführt werden. 

 

Wir hoffen auf Eure Mitwirkung und Euer Verständnis, unsere ehrenamtliche Arbeit ist aktuell 

schon so schwer genug! 

 

Seite 1  Allgemein und Besucherhinweise 

Seite 2  Zeichnung A 
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Liebe Besucher, liebe Aussteller, 

Eure Gesundheit hat für uns oberste Priorität. Wir werden daher alles daran zu setzen, Infektionen 

im Rahmen des Skibasars zu verhindern. Durch Umsicht, Vorsicht und klare Vorgaben.  

Nach heutigem Kenntnisstand trägt die Einhaltung der AHA-Regel maßgeblich zu Risikominimierung 

bei. Sie gilt daher auch und insbesondere für unseren Skibasar. Schützt Euch und andere durch: 

- Abstand halten 

- Hygiene beachten 

- Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung) tragen 

 

Für den Skibasar gilt die am Veranstaltungstag gültige Corona-Schutzverordnung des Landes NRW 

nebst zugehörigen Erweiterungen durch ordnungsbefugte Behörden. Die Überwachung der 

Einhaltung der Regeln erfolgt durch den Hygienebeauftragen des Skibasars. 

 

A) Besucherhinweise: 

Soweit nicht widersprüchlich zu den vorgenannten Verordnungen, gilt für Besucher 

ergänzend/parallel: 

1. Besucher parken bitte auf den in nachstehender Zeichnung A mit blau gekennzeichneten 

Flächen. Zum Nachbarauto sollte aus Sicherheitsgründen möglichst eine Parkbucht frei 

bleiben. Sollten die aufgezeigten Plätze voll sein, stehen in der näheren Umgebung 

zahlreiche als Parkfläche ausgewiesene Stellplätze zur Verfügung. 

2. Besucher betreten und verlassen das Basargelände bitte nur über die in Zeichnungen A+B 

grün markierten Fußwege (Bürgersteig). 

3. Beim Betreten des Veranstaltungsgeländes bis zu dessen Verlassen ist eine geeignete 

Alltagsmaske (Mund-Nasen-Schutz) zu tragen. Siehe auch CoronaSchVO NRW, §2, Abs. 3.4. 

Es gelten ebenso die Ausnahmen für Kinder bis 6 Jahre und sonstige Befreite. Ein 

entsprechender Nachweis ist mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen. 

4. Zu hausstandsfremden Personen ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

einzuhalten. 

5. Jeder*Jede Besucher*in muss am Tag des Basars folgende Voraussetzungen erfüllen:  

a. Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome in 

Bezug auf eine Covid-19 Erkrankung. 

b. Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person. 

c. Die üblichen Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen und 

Desinfizieren der Hände) werden eingehalten.  

6. Wir empfehlen zudem, vor und nach dem Basarbesuch sowie nach Anproben während des 

Basarbesuchs, selbständig eine Handdesinfektion mit eigenen Desinfektionsmitteln.  

7. Jegliche Verteilung von Speisen und Getränken an andere Besucher ist ausdrücklich in 

jedweder Form untersagt! 

8. Im Falle eines Unfalls/Verletzung müssen sowohl Ersthelfer*innen als auch der*die 

Verunfallte/Verletzte einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  

9. Hygienebeauftragter: Andre Lehmann Vorab-Kontakt  ski-inline@svo-inline.de 

       am 03.10.: Skibasar Verkaufsfläche 1 

         (siehe Zeichnung B) 







B) Verkäuferhinweise: 

Soweit nicht widersprüchlich zu den vorgenannten Verordnungen, gilt für Verkäufer 

ergänzend/parallel: 

1. Um den Erfordernissen der Hygieneregeln und insbesondere der Nachverfolgbarkeit gerecht 

zu werden, ist für die Nutzung einer der im Hygienekonzept ausgewiesenen Verkaufsflächen 

eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese Anmeldung kann ausschließlich online erfolgen 

und es ist ferner eine gültige Emailadresse hierfür nötig.  

Die Datenerhebung und Datenspeicherung erfolgt nach den Vorgaben der Coronaschutz-

verordnung. Eine Teilnahme als Verkäufer ohne Vorlage aller persönlichen Kontaktdaten ist 

nicht möglich! 

2. Im Rahmen des Hygienekonzepts stehen insgesamt 24 Verkaufsflächen (siehe Zeichnung B) 

zur Verfügung. Die Vergabe der Flächen erfolgt nach dem Prinzip „First come – first serve“ 

ausschließlich in der Reihenfolge der Online-Anmeldung.  

Einen Rechtsanspruch auf eine Verkaufsfläche besteht nicht. Sobald die 24 Verkaufsflächen 

vergeben sind, wird das Meldetool geschlossen. Eine Weitergabe der eigenen Fläche an 

Dritte ist ausdrücklich untersagt. Am Ausstellungstag hat der Anmelder einen Nachweis zur 

Person bei sich zu führen. 

3. Um Chancengleichheit für alle zu gewährleisten, wird das Anmeldetool am Montag, 

28.09.2020 um 20:00 Uhr frei geschaltet. Nach der Anmeldung erhält jeder Anmelder eine 

automatisch generierte Bestätigungsmail sowie am Folgetag alle weiteren Infos per separater 

Mail. 

 

Internet-Adresse für die Anmeldung:               www.bit.ly/skibasar-laasphe  

 

4. Angeboten werden sollen: In der Hauptsache Wintersportausrüstung und 

Wintersportbekleidung. Ferner können sonstige Sportartikel (z.B. Rollski, Inline Skates, 

Skateboards, etc.) sowie Sportbekleidung angeboten werden. Artikel die nicht in 

unmittelbarem Zusammenhang zum Sport stehen, sollen nicht angeboten werden.  

5. Da es sich um einen Verkauf von „privat an privat“ handelt, sollen nur haushaltsübliche 

Mengen angeboten werden. 

6. Alle Privatverkäufer erreichen den Ihnen zugewiesenen Standplatz ausschließlich 

entsprechend der Beschreibung in Zeichnung B des Konzepts (Seite 3). Ein Befahren der als 

Laufwege in Zeichnung B gekennzeichneten Flächen ist nicht gestattet. Die Verkaufsfläche 

entspricht in der Breite, der Breite eines Parkplatzes. Die Länge entspricht zwei Parkplätzen. 

Bitte vorhandene Pflaster-Markierungen beachten.  

7. Der PKW ist im hinteren Bereich des eigenen Standplatzes abzustellen, so dass der vordere 

Bereich zum Verkauf zur Verfügung steht! 

8. Die angebotenen Waren sind so auszustellen, dass Sie mindestens 2 Meter vom vorderen 

Rand der eigenen Verkaufsfläche entfernt sind. So sollen Staus bzw. Schlangen auf den 

Laufwegen vermieden werden. 

9. Die in Zeichnung B rot markierten Abstandsflächen zwischen den Verkaufsflächen (jeweils 

Parkbuchtbreite) sind in jedem Fall frei zu halten!!! 

10. Beim Verlassen des PKW bis zur Abreise nach Ende des Skibasars ist eine geeignete 

Alltagsmaske (Mund-Nasen-Schutz) zu tragen. Siehe auch CoronaSchVO NRW, §2, Abs. 3.4. 

Es gelten ebenso die Ausnahmen für Kinder bis 6 Jahre und sonstige Befreite. Ein 

entsprechender Nachweis ist mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen. 



11. Zu hausstandsfremden Personen ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

einzuhalten. Dies gilt auch in den Verkaufsgesprächen. Bei Hilfestellungen zu Anproben kann 

im Notfall kurzzeitig hiervon abgewichen werden. Insgesamt sollten Anproben und 

Verkaufsgespräch je Kunde einen Zeitraum von 10 Minuten nicht übersteigen. Maximal ist 

jedoch eine Zeit von 15 Minuten je Kunde innerhalb der eigenen Verkaufsfläche zulässig. 

12. Besuchern ist der Zugang zum Basargelände über die eigene Ausstellungsfläche in jedem Fall 

zu verweigern. 

13. Jeder*Jede Privatverkäufer*in muss am Tag des Basars folgende Voraussetzungen erfüllen:  

a. Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome in 

Bezug auf eine Covid-19 Erkrankung. 

b. Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person. 

c. Die üblichen Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen und 

Desinfizieren der Hände) werden eingehalten.  

14. Wir empfehlen zusätzlich, vor und nach dem Basarbesuch sowie nach Anproben während 

des Basarbesuchs, selbständig eine Handdesinfektion mit eigenen Desinfektionsmitteln.  

15. Jeder Verkäufer muss seinen potenziellen Kunden eine Möglichkeit zur Handdesinfektion 

anbieten. Ferner sollten die angebotenen Produkte, soweit technisch und praktisch möglich, 

nach jeder Probe durch Kunden desinfiziert werden. 

 

Bitte berücksichtigt bei Euren diesbezüglichen Einkäufen soweit als möglich unseren 

Gastgeber, den Edeka Markt Kilian e.K. 

16. Jegliche Verteilung von Speisen und Getränken an Besucher und/oder andere Verkäufer ist 

ausdrücklich in jedweder Form untersagt! 

17. Jegliche Art von Müll ist selbstständig wieder mitzunehmen. Eine Entsorgung vor Ort ist 

ausdrücklich nicht gestattet. 

18. Bei Verlassen der eigenen Verkaufsfläche gelten für Verkäufer die gleichen Regeln wie für 

Besucher. Siehe Seite 2 des Konzepts. 

19. Im Falle eines Unfalls/Verletzung müssen sowohl Ersthelfer*innen als auch der*die 

Verunfallte/Verletzte einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  

20. Hygienebeauftragter: Andre Lehmann Vorab-Kontakt  ski-inline@svo-inline.de 

       am 03.10.: Skibasar Verkaufsfläche 1 

         (siehe Zeichnung B) 


